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Bekanntmachung der Gemeinde Schönefeld über die frühzeitige 
Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 1 Baugesetzbuch 
(BauGB) zum Bebauungsplan 02/20 „Dorfgemeinschaftshaus 

Rotberg“, OT Waltersdorf 
 
 
Die Gemeindevertretung der Gemeinde Schönefeld hat am 10.02.2020 die Aufstellung des 
Bebauungsplans 02/20 ʺDorfgemeinschaftshausʺ, OT Waltersdorf beschlossen [Beschl.-Nr.: 
33/2020]. 
 
Der Geltungsbereich des Bebauungsplans 02/20 „Dorfgemeinschaftshaus Rotberg“ im Ortsteil 
Waltersdorf der Gemeinde Schönefeld umfasst rund 2 ha. Die derzeitige Wiesenfläche wird im 
Norden von der Rotberger Dorfstraße begrenzt und im Osten vom Karlshofer Weg. Im Westen 
schließt ein mit einem Einfamilienhaus bebautes Grundstück (Rotberger Dorfstraße 15) an, im 
Süden landwirtschaftlich genutzte Flächen und ein bebautes Grundstück am Karlshofer Weg 
Der Geltungsbereich des Bebauungsplans umfasst in der Flur 5 der Gemarkung Rotberg die 
Flurstücke 31/2 und 32. Die Fläche befindet sich im Eigentum der Gemeinde Schönefeld. 
 
Ziel der Bauleitplanung ist die Schaffung von Bauplanungsrecht für die Errichtung eines 
Dorfgemeinschaftshauses mit einem vielfältigen und abwechslungsreichen 
Innenraumangebot für unterschiedliche kulturelle und freizeitorientierte Nutzungen, ergänzt 
durch ein breit angelegtes Nutzungsangebot im Außenraum mit Spiellandschaft, Sportbereich 
mit Ballspielfeld, Biotop- und Gartenflächen.  
Das Dorfgemeinschaftshaus soll im Nordosten des Planungsgebietes verwirklicht werden, die 
öffentliche Grünfläche auf den östlichen Teilflächen dagegen erhalten bleiben und 
planungsrechtlich auch zur temporären Nutzung als Festwiese gesichert werden.  
Eine prägende Baumgruppe in der Mitte des Plangebietes soll mit Erhaltungsbindungen belegt 
werden. Durch weitere Begrünungsmaßnahmen soll ein grünordnerischer Ausgleich für 
baulich bedingte Eingriffe vor Ort erfolgen. 
 
Durch die frühzeitige Beteiligung gemäß § 3 Abs. 1 BauGB wird die Öffentlichkeit möglichst 
frühzeitig über die allgemeinen Ziele und Zwecke der Planung und die voraussichtlichen 
Auswirkungen der Planung informiert. Dabei ist der Öffentlichkeit Gelegenheit zur Äußerung 
und Erörterung zu geben. 
 
Die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit nach § 3 Abs.1 BauGB findet im Rahmen einer 
öffentlichen Auslegung zu jedermanns Einsichtnahme und zur Stellungnahme in der Zeit 
 
vom 19.02.2024 bis einschließlich zum 15.03.2024 

 
zu den folgenden Zeiten: 
 
Montag, Mittwoch und Donnerstag 08:00 - 12:00 Uhr und 13:00 – 15:00 Uhr 
Dienstag      08:00 - 12:00 Uhr und 13:00 – 18:00 Uhr 
Freitag      08:00 - 12:00 Uhr 
 
im Rathausfoyer (Rathaus Erdgeschoss), Hans- Grade- Allee 11, 12529 Schönefeld statt.  
 
 
Zusätzlich werden die Unterlagen über den Internetauftritt der Gemeinde Schönefeld zur 
Verfügung gestellt. 
 
https://gemeinde-schoenefeld.de/stadtentwicklung-mobilitaet/stadtplanerische-
konzepte/oeffentliche-beteiligung-bebauungsplanverfahren/ 
 
sowie im Internet unter 
https://planungsportal.brandenburg.de/verfahren/0220dorfgemeinschaftshausrotberg 
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Während der Auslegungsfrist können von jedermann Anregungen vorgebracht werden. Die 
Anregungen können schriftlich – per Brief, Mail, Telefax – oder zur Niederschrift vorgebracht 
werden. Schriftlich vorgebrachte Anregungen senden Sie bitte an: 
 
Gemeinde Schönefeld 
Dezernat II – Bau- und Investorenservice  
Hans-Grade-Allee 11  
12529 Schönefeld  
 
per Fax unter 030 / 53 67 20 298   
oder per E-Mail unter bauleitplanung@gemeinde-schoenefeld.de 
 
Geltungsbereich des Bebauungsplanes 02/20 ʺDorfgemeinschaftshausʺ, OT 
Waltersdorf [Stand April 2020] 
 

 
 
Hinweise zum Datenschutz: 
Die Verarbeitung personenbezogener Daten erfolgt auf Grundlage des § 3 BauGB in 
Verbindung mit Art. 6 Abs. 1 Buchst. e DSGVO und dem Brandenburgischen 
Datenschutzgesetz. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem Formblatt: 
informationspflichten bei der Erhebung von Daten im Rahmen der Öffentlichkeitsbeteiligung 
nach BauGB (Art. 13 DSGVO), welches mit ausliegt und auf der o.g. Internetseite zum 
Herunterladen bereitsteht. 
 
 
Hentschel 
Bürgermeister  
 
 
 
 
 
Im Original unterschrieben. 
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Bekanntmachung der Verbandssatzung des Märkischen Abwasser- 
und Wasserzweckverbandes in den Amtsblättern der Gemeinden 

und Ämtern 
 
 
„Die Verbandsversammlung des Märkischen Abwasser- und Wasserzweckverbandes 
(MAWV) hat am 14.12.2023 die Verbandssatzung beschlossen, die am 22.12.2023 im 
Amtsblatt für den Landkreis Dahme-Spreewald öffentlich bekannt gemacht wurde.“ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




